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> Neue gesetzliche Regelung der Patientenverfügungen:

Die Bedeutung für die Pflegepraxis 
Irmgard Hofmann

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2009 mit überraschend 
deutlicher Mehrheit das „Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungs-
rechts“ (Drucksache 593/09) beschlossen. Darin werden die Anerken-
nung von Patientenverfügungen (PV) sowie die Rechte und Pflichten 
von Bevollmächtigten bzw. Betreuerinnen* geregelt. Auch der Bun-
desrat hat dem Gesetz inzwischen zugestimmt, sodass das Gesetz am 
1. September 2009 in Kraft treten konnte. 

Mehrere wesentliche Punkte, wie der Pa-
tientenwille am Ende des Lebens geach-
tet werden soll, sind jetzt klar formuliert 
und festgelegt (BGB § 1901a, Abs. 1). Die 
Autonomie von Patienten und Bewoh-
nerinnen wurde deutlich gestärkt, Pa-
tientenverfügungen sind nach dem 1. 
September 2009 gesetzlich bindend, so-
fern sie von einer einwilligungsfähigen, 
volljährigen Person schriftlich verfasst 
wurden und auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutreffen.

Damit sind Ärzte und Pflegekräfte an 
die Willenserklärung gebunden, auch 
wenn kein Bevollmächtigter/Betreuer 
zur Durchsetzung des Willens einge-
setzt wurde. Die Patientenverfügung 
kann von der Verfasserin selbst jederzeit 
formlos widerrufen werden. Außerdem 
wurde geklärt, dass bei Nichtvorliegen 
einer Patientenverfügung der mündlich 
geäußerte aktuelle Wille als mutmaßli-
cher Wille ermittelt und umgesetzt wer-
den muss (BGB § 1901a).

Die gesetzliche Festlegung bedeutet, 
dass sich grundsätzlich keine stationäre 
oder ambulante Einrichtung zur Patien-
ten- und Altenbetreuung weigern darf, 
schriftliche Patientenverfügungen oder 
den mutmaßlichen Patientenwillen um-
zusetzen. Allerdings darf auch niemand 
zur Erstellung einer Patientenverfügung 
verpflichtet werden. Keine Einrichtung 
darf die Errichtung oder Vorlage einer 
Patientenverfügung zur Vertragsbe-
dingung machen (BGB § 1901a, Abs. 4). 
Gibt es eine Bevollmächtigte oder einen 
Betreuer, so sind sie gleichermaßen 
berechtigt und verpflichtet, Patienten-
verfügungen bzw. den tatsächlichen 
oder mutmaßlichen Willen der beauf-
tragenden (und nicht mehr einwilli-
gungsfähigen) Person durchzusetzen, 

sofern Vollmacht oder Betreuung diese 
Maßnahmen ausdrücklich umfassen 
(BGB § 1901a, Abs. 1,2,5). Es wird keine 
vorhergehende Beratung zur Erstellung 
einer Patientenverfügung verlangt. Al-
lerdings wird dem Gespräch zwischen 
Ärztin, Patienten, Bevollmächtigten und 
sonstigen Vertrauens- und Bezugsperso-
nen über die konkrete Feststellung des 
aktuellen Patientenwillens ein hoher 
Rang eingeräumt (BGB § 1901b, Abs. 
1,2). Geschieht dies vor Eintreten einer 
akuten schweren Krankheitssituation, 
können mögliche Fehlinterpretationen 
von vornherein vermieden werden.

Im Fall einer auftretenden (schweren) 
Erkrankung muss der Arzt prüfen, wel-
che ärztliche Maßnahme im Hinblick 
auf Erkrankung und Prognose der Pati-
entin indiziert ist (Feststellung einer tat-
sächlich bestehenden Indikation). Gibt 
es eine Indikation, dann muss geklärt 
werden, ob diese Maßnahme mit dem 
Patientenwillen übereinstimmt (BGB § 
1901b, Abs. 1). Das bedeutet umgekehrt, 
dass, wenn es keine ärztliche Indikation 
für eine Untersuchungs- oder Behand-
lungsmaßnahme gibt, sie vom Patien-
ten/Bevollmächtigten/Betreuer auch 
nicht eingefordert werden kann.

Auch bei Einleitung oder Abbruch 
lebenserhaltender bzw. lebensbedroh-
licher Maßnahmen braucht das Vor-
mundschaftsgericht nicht angerufen 
werden, sofern sich Arzt und Bevoll-
mächtigter/Betreuer in der Auslegung 
des Patientenwillens einig sind (BGB § 
1904, Abs. 4).

Das Vormundschaftsgericht ist dann 
anzurufen, wenn Uneinigkeit zwischen 
Ärztin und Bevollmächtigtem/Betreu-
er über den Willen des Betroffenen zur 
Fortführung bzw. Abbruch von Behand-

lungsmaßnahmen besteht. Ebenso ist 
das Gericht einzuschalten, wenn eine 
Person (Angehörige, Bezugsperson, 
Pflegender, jede Person) den begründe-
ten Verdacht hat, dass trotz Einigkeit 
zwischen Arzt und Bevollmächtigter/
Betreuerin der Wille der betroffenen 
Person nicht ernsthaft beachtet wird, 
die Person also einen Missbrauchsver-
dacht hat.

Bedeutung für die Pflege 
(-einrichtungen) und die 
Pflegenden
Da sowohl Patientenverfügungen als 
auch der mutmaßliche Patientenwille 
durch die allgemeine Rechtsprechung 
bisher schon Gültigkeit beanspruchen 
konnten, kommen eigentlich wenige 
Neuerungen auf Pflegende zu. Jedoch 
beriefen sich in der Vergangenheit vie-
le Einrichtungen und Pflegende darauf, 
dass es keine gesetzliche Regelung gäbe 
und das „Gewissen“ der Pflegenden be-
rücksichtigt werden müsse. Besonders 
letzteres Argument ist allerdings schon 
im Jahr 2005 vom Bundesgerichtshof zu-
rückgewiesen worden.

Jetzt gibt es, durch das neue Gesetz, 
keine Grundlage mehr dafür, dass Ärzte 
oder Pflegeeinrichtungen die Bestim-
mungen in einer PV oder den mutmaß-
lichen Patientenwillen ignorieren, wie 
es bislang – auch von ärztlicher Seite – 
häufiger geschah. Auch darf – entgegen 
der Aussagen manch ärztlicher Vertre-
ter – der Behandlungsvertrag deswe-
gen nicht einseitig gekündigt werden. 
Patientenverfügungen sind, ebenso wie 
der mutmaßliche Wille der Patientin 
bzw. Bewohnerin, der über Angehörige, 
Freunde, Bevollmächtigte etc. ermittelt 
werden muss, Ausdruck der Autonomie 
des behandlungs- und pflegebedürfti-
gen Menschen. Die Betroffenen selbst 
entscheiden, was mit und an ihnen ge-
schehen soll, nicht die professionellen 
Helferinnen und Helfer.

*Die männliche oder weibliche Ausdrucksform wird 
in losem Wechsel verwendet; gemeint sind immer 
beide Geschlechter.
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Empfohlene Vorgehensweise 

Pflegende sind in Abhängigkeit von ih-
rem Arbeitsplatz in unterschiedlicher 
Weise mit dieser Fragestellung konfron-
tiert. Zumindest im Krankenhaus wer-
den sich die Patientinnen wohl primär 
an die Ärzte wenden. In Alten-, Behin-
derten- und Pflegeeinrichtungen, in der 
außerklinischen Intensivpflege und im 
ambulanten Bereich sind dagegen eher 
die Pflegenden erste Ansprechpartnerin-
nen bzw. auf jeden Fall gefordert, da sie 
die Personen vor Ort sind, die im Notfall 
eingreifen müssen – oder auch nicht ein-
greifen dürfen (Beispiel Reanimation).
Eine kleine Checkliste:

Grundsätzlich sollte bei der Auf- bzw. •• 
Übernahme einer Patientin bzw. eines 
Bewohners gefragt werden, ob er oder 
sie a) eine Patientenverfügung habe 
und b) sie auch vorlegen wolle. Beide 
Antworten sollten getrennt dokumen-
tiert werden und nur im Fall, dass beide 
Fragen bejaht werden, kommt es zum 
nächsten Schritt.
Wird die PV vorgelegt, muss die PV •• 
gelesen und mögliche Unklarheiten 
unbedingt besprochen und beseitigt 
werden. Das Gespräch darf nicht be-
einflussend wirken, sondern soll Ver-
stehen und Ernstnehmen der nieder-
gelegten Punkte signalisieren. Da die 
Verfügungen bindend für alle Beteilig-
ten sind, sollten auch alle Beteiligten 
in das Gespräch eingebunden werden, 
also die Patientin/Bewohnerin (sofern 
ansprechbar), ansonsten die Bevoll-
mächtigte/Betreuerin, mindestens 
eine verantwortliche Pflegende sowie 
der zuständige Haus- oder Heimarzt.
Auch bei nicht vorliegender PV sollte •• 
im Rahmen von Gesprächen geklärt 
und dokumentiert werden, was die zu 
betreuende Person für Wünsche und 
Vorstellungen zum Lebensende hat. 

Dies ist hilfreich zur Feststellung des 
mutmaßlichen Willens, der ebenfalls 
bindend ist.
Das Ergebnis des Gesprächs ist im Rah-•• 
men eines Teamgespräches allen wei-
teren Pflegenden mitzuteilen, wobei 
hier auch strittige Fragen geklärt wer-
den können – am besten immer zusam-
men mit der zuständigen Ärztin.
PV sowie bestehende (Vorsorge-)Voll-•• 
machten, Betreuungsverfügungen und 
Gesprächsnotizen über die Wünsche 
müssen in der Patientendokumentation 
an oberster Stelle stehen und jederzeit 
verfügbar sein – darauf muss sich der 
Patient/Bewohner verlassen können.
In stationären Alten- und Pflegeeinrich-•• 
tungen leben manche Menschen viele 
Jahre; bei ihrem Einzug dachten sie 
noch nicht an Sterben und Tod, doch 
im Laufe der Zeit mag sich das bei der 
einen oder anderen Bewohnerin än-
dern. Spricht sie eine Pflegende darauf 
an, was ihre Wünsche am Lebensende 
sind (zum Beispiel keine Reanimation, 
kein erneuter Klinikaufenthalt, kein 
Notarzt), dann sollte eine versierte Pfle-
gende die Möglichkeit anbieten, dass an 
Ort und Stelle eine PV angefertigt wird. 
Alternativ können die mündlich geäu-
ßerten Wünsche dokumentiert und wie 
bei Punkt 2 vorgegangen werden.
Sollte ein Bewohner nicht mehr schrei-•• 
ben können, so ist die Pflegende ange-
halten, die Wünsche aufzuschreiben, 
die der Bewohner dann unterschreibt. 
Ist auch das nicht mehr möglich, dann 
sollte – am besten in Anwesenheit ei-
ner Vertrauensperson – die Verfügung 
durch die Unterschrift mindestens 
zweier Personen beglaubigt werden.
Alle Pflegenden sollten wenigstens •• 
einmal eine Fortbildung zum Thema 
Patientenverfügung und ihre Implika-
tionen erhalten, damit sie im konkre-
ten Fall richtig handeln können.

In manchen Fällen werden Maßnah-•• 
men verfügt sein, die für die Helfenden 
emotional schwer zu verkraften sind. 
Sie dürfen daher aber nicht verweigert 
werden, der Wille der Patienten/Be-
wohner muss gelten. Es ist allerdings 
sehr sinnvoll, den Pflegenden soweit 
wie möglich einen Entscheidungsspiel-
raum an die Hand zu geben, ob und wie 
weit sie an der Pflege weiter beteiligt 
werden, wenn es zum Beispiel darum 
geht, die Ernährung über eine PEG-Son-
de abzusetzen. Handelt es sich um eine 
vom Patienten/Bewohner gewollte 
Maßnahme, dann ist das ein rechtlich 
zulässiger Behandlungsabbruch (und 
keine verbotene aktive Sterbehilfe, wie 
oft fälschlicherweise behauptet wird).
Bei entsprechender Aufklärung und •• 
Information müsste sich zumindest 
ein Teil der Pflegenden finden, die frei-
willig bereit und willens sind, die Pfle-
ge weiter durchzuführen. Dennoch ist 
es mehr als sinnvoll, die Pflegenden 
angesichts der psychischen Belastung 
durch Supervision begleiten zu lassen, 
damit der emotionale Druck abgebaut 
werden kann.
Das Wichtigste im Umgang mit Pati-•• 
entenverfügungen ist immer das ein-
fühlsame, offene Gespräch. Pflegende 
sollten sich keinesfalls daraus zurück-
ziehen mit dem Hinweis, das sei Sache 
des Arztes. Im Notfall müssen die Pfle-
genden wissen, ob sie lebensrettend 
eingreifen oder der betreffenden Person 
die Hand beim Sterben halten sollen.
Zu den schwierigen Situationen zählt •• 
etwa eine Zustandsverschlechterung 
am Wochenende, wenn der Hausarzt 
nicht erreichbar und der gerufene Not-
arzt eine Bewohnerin dann trotz gegen-
teiligen Wunsches in ein Krankenhaus 
einweist, weil dem Arzt die Wünsche 
der Bewohnerin nicht bekannt sind. 
Von daher ist es äußerst wünschens-
wert, dass die Einrichtungen Leitlinien 
erstellen, wie in welchem Fall konkret 
vorgegangen werden soll, damit dem 
Willen der Betroffenen soweit wie 
möglich Rechnung getragen wird. << 
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